per Fax: 08151/508-88

per Mail: standesamt@gemeinde-berg.de

BGemeinde
am Starnberger See g

Antrag auf Anordnung

verkehrsregelnder MaRnahmen nach § 45 StVO

im Gemeindegebiet Berg

Antragsteller
(Firmenstempel)

Firmenbezeichnung bzw. Name

Geschiftsleiter/-fihrer bzw. vertreten durch

E-Mail (Vorabversand der verkehrsrechtl. Anordnung) Telefon

Anschrift (PLZ, Ort, StraRe, Nr.)

Verantwortlicher Bauleiter auf der Baustelle Handy-Nummer

Strallenbezeichnung

[ ] OrtsstraRe
|:| Kreis-/StaatsstralRe (Zustandigkeit liegt beim Landratsamt Starnberg)

PLZ, Ort, StraRe, Haus-Nr., ggf. km

Ort der Sperrung 82335 Berg,
Dauer der Sperrung von bis

[ ] fur den Gesamtverkehr [ ]im Gehwegbereich
Umfang der Sperrung [ ] halbseitig [ ] teilweise

Beschilderung nach

[ ] beiliegendem Verkehrszeichenplan
[ ] Regelplan Nr.

Grund der Sperrung

Umleitung

|:> Spartentrager

(Bei Aufgrabungen, Anschrift und
Verantwortlichen angeben!)

Quadratmeter (Bitte bei
Aufgrabungen immer angeben!!!)

Sondernutzung
(Gestattungsvertrag/
Sondernutzungserlaubnis)

Eine Erlaubnis des zustandigen Tragers der StraBenbaulast

[ ] liegt vor [ ]ist nicht erforderlich
[ ] liegt nicht vor [ ] wird noch beantragt

Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die Verantwortung fiir die ordnungsgemaBe Aufstellung
der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer erforderlichen
Signalanlage iibernimmt und die dafiir entstehenden Kosten tragt.

Die Einhaltung der Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) an StraBen wird zugesichert.

Ereignen sich Verkehrsunfille, die durch diese MaBnahmen bedingt sind und mit ihnen in ursachlichen
Zusammenhang stehen, so wird die Haftpflicht gegeniiber dem jeweiligen Trager der StraBenbaulast in
vollem Umfang iibernommen.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Bitte beachten Sie die HI N W E I S E auf der Riickseite!




Hinweise fiir die verkehrsrechtliche Sicherung an Bau- und
Arbeitsstellen im offentlichen Verkehrsraum

Der Bauunternehmer oder sein Beauftragter sind verpflichtet, gemal} § 45 Abs. 6 StVO vor
dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den StraBenverkehr auswirken, eine verkehrsrechtliche
Anordnung bei der zustdndigen StraBenverkehrsbehorde einzuholen. GemaR § 49 Abs. 4 Nr.
3 StVO stellt die Einrichtung einer nicht genehmigten Baustelle eine Ordnungswidrigkeit dar
und wird entsprechend mit einem Buf3geld bis zu 1.000 € geahndet.

Der Antrag ist rechtzeitig und vollstandig ausgefillt — mindestens jedoch 2 Wochen vor
Beginn der Arbeiten — einzureichen.

Fir Verkehrsbetriebe, Versorgungstrager und fiir Baubetriebe im Rahmen von Zeitvertragen
besteht die Moglichkeit des so genannten vereinfachten Verfahrens. Dieses sieht vor, dass
eine Anordnung innerhalb von drei Arbeitstagen fiir eine Storungsbeseitigung erteilt wird
(RSA 95, Abschnitt A-1.3).

Besteht ein geeigneter Regelplan, so ist dieser auf dem Antrag vorzuschlagen, ansonsten ist
dem Antrag ein Verkehrszeichenplan beizufligen.

Das umseitige Antragsformular ist zu verwenden.

Unvollstandige Antrage kdnnen nicht bearbeitet werden.

Auf die Zustdndigkeit der verschiedenen StraBenverkehrsbehorden ist zu achten. Die
Gemeinde Berg ist als Ortlicher StraBenbaulasttriager fiir ihre Gemeindestrallen, das
Landratsamt Starnberg fiir die Kreis-, Staats- und BundesstraBen zustandig.

Die Verkehrsrechtliche Anordnung ist auf der Baustelle mitzufiihren und auf Verlangen
vorzuzeigen.
Die Datenschutzinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.gemeinde-berg.de

Weitere Auskiinfte erhalten Sie im Ordnungsamt der Gemeinde Berg, Ratsgasse 1, 82335
Berg zu den Parteiverkehrszeiten.

Frau Wacker Frau Frau Tralmer Herr Drexler
Telefon: 08151/508-28 Telefon: 08151/508-27 Telefon: 08151/508-17

standesamt@gemeinde-berg.de



	Verantwortlicher Bauleiter auf der Baustelle: 
	HandyNummer: 
	Ortsstraße: Off
	KreisStaatsstraße Zuständigkeit liegt beim Landratsamt Starnberg: Off
	PLZ Ort Straße HausNr ggf km 82335 Berg: 
	für den Gesamtverkehr: Off
	halbseitig: Off
	im Gehwegbereich: Off
	teilweise: Off
	beiliegendem Verkehrszeichenplan: Off
	Regelplan Nr: Off
	beiliegendem Verkehrszeichenplan Regelplan NrGrund der Sperrung: 
	beiliegendem Verkehrszeichenplan Regelplan NrUmleitung: 
	beiliegendem Verkehrszeichenplan Regelplan NrSpartenträger Bei Aufgrabungen Anschrift und Verantwortlichen angeben: 
	beiliegendem Verkehrszeichenplan Regelplan NrQuadratmeter Bitte bei Aufgrabungen immer angeben: 
	liegt vor: Off
	liegt nicht vor: Off
	ist nicht erforderlich: Off
	wird noch beantragt: Off
	Ort Datum: 
	Unterschrift des Antragstellers: 
	Firmenbezeichnung bzw Name: 
	EMail Vorabversand der verkehrsrechtl Anordnung: 
	Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Nr: 
	): 

	Telefon: 
	Geschäftsleiter/-führer bzw: 
	 vertreten durch: 

	von: 
	bis: 


